
 
 
 
Radiogewinnnspiel: Regeln 
 
 
„Ab in den Flieger, mit Südtirol 1/Radio Tirol 
Flugtickets gewinnen" 
 
Veranstalter: 
Funkhaus Südtirol GmbH, Innsbrucker Str. 23, 39100 Bozen,  
Steuernummer 02276690217, gesetzlicher Vertreter Karl Kleinrubatscher 
 
Benennung: 
Ab in den Flieger, mit Südtirol 1/Radio Tirol Flugtickets gewinnen 
 
Dauer Gewinnspiel: 
Start Bewerbung: 18.02.2025 
Start Gewinnspiel: 24.02.2025 
Ende Gewinnspiel: 07.03.2025 (inklusive) 
 
Teilnehmer: 
Am Gewinnspiel teilnahmeberechtigt sind alle Hörer der Radiosender „Südtirol 1“ und 
“Radio Tirol”, ab dem 18. Lebensjahr. Nicht volljährige Personen benötigen bei 
Gewinnabholung eine Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten; 
ausgeschlossen sind Familienangehörige und zusammenlebende Personen der 
Mitarbeiter der Funkhaus-Gruppe (On Air GmbH, RTT-Radio Television Tirol GmbH, 
Funkhaus Südtirol GmbH, Radio Media International GmbH). 
Bei Antritt der Reise sind Minderjährige selbst dafür verantwortlich, alle nötigen 
Vorgaben einzuhalten, um die Reise antreten zu dürfen. 
 
Ausstrahlungsgebiet: 
Das Gewinnspiel wird in der Region Trentino-Südtirol veranstaltet. 
 
Gewinnspielregeln: 
Um am Gewinnspiel teilnehmen zu können, müssen die Hörer über die Radio Tirol 
oder Südtirol 1 App Sprachnachrichten einsenden, mit welcher sie uns mitteilen, in 
welche Destination sie mit Sky Alps fliegen möchten und warum genau dort hin. 
      
Bei der Anmeldung über die App müssen alle Angaben vollständig und korrekt 
angegeben werden, sonst gilt der Ausschluss aus dem Gewinnspiel. 
       
Für Südtirol 1 wird einmal täglich von Montag bis Freitag aus den Anmeldungen über 
die Südtirol 1 App gezogen. Dasselbe gilt für Radio Tirol. 
Nach der Ziehung verkündet der Moderator auf dem jeweiligen Sender den Namen 
und den Wohnort der gezogenen Person. Zudem wird die Sprachnachricht der 
gezogenen Person abgespielt. Diese hat anschließend 10 Minuten Zeit sich unter der 
Nummer von (bei Aufruf auf Südtirol 1) Südtirol 1 0471 44 3000 oder (bei Aufruf auf 
Radio Tirol) Radio Tirol 0471 44 3050 zu melden.  
 
Damit der gezogene Teilnehmer identifiziert werden kann, muss er mit der 
Telefonnummer anrufen, mit welcher er sich auf der jeweiligen App angemeldet hat. 



 
Meldet sich der Hörer nicht, so verfällt sein Anspruch auf den Gewinn und es wird am 
selben Tag ein weiteres Mal, nach obenstehendem Prinzip gespielt. 
 
Wenn sich der gezogene Hörer rechtzeitig und korrekt meldet, kommt dieser auf 
Sendung.  
 
Jeder Hörer kann nur einmal gewinnen, d.h. bei einem Gewinn ist die erneute 
Teilnahme bis Spielende nicht mehr erlaubt. 
 
Preise: 
Jeder Gewinner bekommt einen Gutschein von 800 € für Skyalps, was einem 
durchschnittlichen Hin- und Rückflug ab Bozen für 2 Personen entspricht, sollte er 
innerhalb Mitte März 2025 eingebucht werden. Der Gewinner kann auf eigene 
Kosten Flüge oder Zusatzleistungen buchen die mehr als 800 € kosten. Es gibt 10 
Gewinner pro Sender, also insgesamt 20 Gewinner welche einen Gutschein zu je 
800€ gewinnen. Der Gesamtwert der Preise liegt bei 16.000€. 
 
Eine Weitergabe oder die Ausbezahlung des Gewinnes ist nicht möglich. 
 
Der ermittelte Gewinner wird telefonisch kontaktiert, und über den Gewinn informiert. 
Die Gewinner erhalten per Mail eine auszufüllende Erklärung, die an das Funkhaus 
zurückgeschickt werden muss. Nach korrekter Abgabe dieser Erklärung, werden die 
Gewinngutscheine per Mail zurückgeschickt. 
 
Südtirol 1 und Radio Tirol sind stets um eine korrekte und technisch einwandfreie 
Abwicklung des Gewinnspieles bemüht. Wenn während des Anrufes die Telefonlinie 
unterbricht, oder die telefonische Verbindung sehr stark beeinträchtigt ist, werden 
noch zwei Versuche unternommen den Teilnehmer zurückzurufen. Ist der Teilnehmer 
nicht mehr erreichbar, hat dieser keinen Anspruch mehr auf den Gewinn und es wird 
am selben Tag ein weiteres Mal, nach obenstehendem Prinzip gespielt. 
 
Verschiebungen Spielablauf: 
Aus technischen/journalistischen/programmtechnischen/redaktionellen Gründen kann 
es jederzeit zu Verschiebungen im Spielablauf kommen. In jedem Fall werden die 
ausgelobten Preise gänzlich vergeben. Die Änderungen werden im Radio „Südtirol 
1“/“Radio Tirol“ bekannt gegeben. 
 
Abgabetermine: 
Die Gutscheine, die wir ausstellen, sind ein Jahr nach Ausstellung gültig.  
Die Flugzeiten und Destinationen sind auf der Website von Skyalps einsehbar. 
 
Onlus: 
Die nicht abgeholten Preise, ebenso nicht angenommene Preise, gehen an: 
Südtirol hilft - Alto Adige aiuta onlus, Verdiplatz 43, 39100 Bozen. 
 
Erklärung: 
Gemäß Art. 30, DPR 600/73, abgeändert mit Art. 19, Par. 2, Ges. 449/97, verzichtet 
der Veranstalter auf das Rückgriffsrecht gegenüber den Gewinnern. 
 
Schutz der persönlichen Daten (Art. 13, Legislativdekr. 196/2003 und Art. (EU) 
2016/679 vom 27. April 2016): 
Die von den Teilnehmern übermittelten Daten werden vom Veranstalter auch in 



digitaler Form ausschließlich im Sinne der Abwicklung des betreffenden 
Gewinnspiels verarbeitet. Die Daten werden nicht an Dritte weitergeleitet.  
Die Teilnehmer haben alle unter Art. 7, Ges. 196/2003, genannten Rechte und 
können somit auf ihre Daten zugreifen und deren Richtigstellung, Vervollständigung 
und Löschung oder Stilllegung beantragen. 
 
Funkhaus Südtirol GmbH übernimmt generell keinerlei Haftung für Schäden, die den 
Teilnehmer/innen und den Personen, die den Gewinn gemeinsam mit dem/der 
Teilnehmer/in in Anspruch nehmen, durch sich selbst oder von Dritten zugefügt 
werden, bzw. die der/die Teilnehmer/in und die Personen, die den Gewinn 
gemeinsam mit dem/der Teilnehmer/in in Anspruch nehmen, Dritten zufügen (dazu 
zählen insbesondere Unfälle, Verletzungen oder Krankheiten in Zusammenhang mit 
der Inanspruchnahme des Gewinnes). 
 
Jede/r Teilnehmer/in dieses Gewinnspiels stimmt zu, dass seine/ihre Daten (Name, 
Wohnort) von Südtirol 1 und Radio Tirol im eigenen Programm und in allen anderen 
Medien veröffentlicht werden können. Der/die Teilnehmer/in erteilt an Südtirol 1 und 
Radio Tirol unentgeltlich und exklusiv Nutzungsrechte in Bild, Ton und Wort. 
 
Bei Gruppengewinnen sorgt und haftet der Hauptgewinner dafür, dass die Begleiter 
die Nutzungsrechte ebenfalls anerkennen. 
 
Bozen, 16.01.2025 


